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Tagesordnungspunkt:

Erlass von Prüfungsordnung und Gebührenordnung für die Durchführung der 
Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss "Geprüfte Fachkraft zur 
Arbeits- und Berufsförderung"

Beschlussvorschlag:

1. Die vom Berufsbildungsausschuss am 12.07.2018 beschlossene Prüfungsordnung für 
die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen gemäß Anlage 1 der 
Vorlage Nr. 14/3301 wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Gebührenordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten 
Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen 
gemäß Anlage 2 der Vorlage Nr. 14/3301 wird zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

Mit der Vorlage 14/3036 hat die Verwaltung der politischen Vertretung die neu erlassene 

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfte Fachkraft 

zur Arbeits- und Berufsförderung (Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung - GFABPrV) zur Kenntnis gegeben und 

zu deren Umsetzungsstand im Rheinland informiert. 

Die Ordnungen zur Durchführung der GFABPrV sind nunmehr mit dem Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW abgestimmt und stehen nun zur 

Veröffentlichung an. 

Bezüglich der Gebührenordnung wird um Beschlussfassung gebeten. 

 

Diese Vorlage berührt die Zielrichtung Z2 des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention: Die Personenzentrierung im LVR weiterentwickeln. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3301: 
 

 

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe führen seit dem Jahr 2006 als 

zuständige Stellen jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich Fortbildungsprüfungen zum 

anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (in 

Werkstätten für behinderte Menschen)“ durch. 

Die bisherige Fortbildungsordnung aus dem Jahr 2001 wurde zum 01.01.2017 durch die 

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfte 

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung - GFABPrV) vom 13.12.2016 

abgelöst. (Anlage 3) 

 

Mit der Vorlage 14/3036 hat die Verwaltung am 27.11.2018 zum Umsetzungsstand der 

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfte 

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ (Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung - GFABPrV) vom 13.12.2016 informiert. 

Auf diese Vorlage wird Bezug genommen.  

Die sich zum Zeitpunkt der Vorlage noch im Abstimmungsverfahren mit dem Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) befindlichen 

Ordnungen zur Durchführung der GFABPrV in Nordrhein-Westfalen 

 

 Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum 

anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 

Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen und  

 Gebührenordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum 

anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 

Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen  

 

sind nun abgestimmt.  

 

 

Die am 12.07.2018 vom Berufsbildungsausschuss beschlossene Prüfungsordnung wurde 

gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) am 05.11.2018 durch das MAGS 

genehmigt. Beide Neuordnungen stehen nun zur Veröffentlichung an. 

 

Da der zur Beschlussfassung anstehenden Gebührenordnung Satzungsqualität zukommt, 

ist die Zuständigkeit der Landschaftsversammlung gemäß § 7 Abs. 1 Buchstabe d) 

LVerbO gegeben; die Verwaltung bittet um entsprechende Beschlussfassung. 

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Gebührenordnung der beiden 

Landschaftsverbände. 

 

Weiterhin hat das MAGS im Dezember 2018 zur Kenntnis gegeben, dass am 06.11.2018 

die Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der 

Handwerksordnung (HwO) sowie die Zuständigkeiten nach dem 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) in Kraft getreten ist (Anlage 4a/b). 

 



3 

Die Landschaftsverbände sind demnach auch zukünftig zuständige Stellen zur 

Durchführung der Prüfungen zum bundesweit anerkannten Fortbildungsabschluss, der 

nach der Neuordnung nun „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ heißt. 

 

 

In Vertretung 

 

L e w a n d r o w s k i 



Prüfungsordnung 

für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten 

Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in 

Nordrhein-Westfalen 

Vom X. Monat 2019 

Auf Grund des § 56 Absatz 1, des § 47 Absatz 1 Satz 1 und des § 79 Absatz 4 Satz 1 des 

Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in Verbindung mit § 5 der 

Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 

Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie die 

Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 5. September 

2006 (GV. NRW. S. 446) und dem Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom 12. Juli 

2018 erlassen die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe die nachfolgende 

Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung gemäß der Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsverordnung vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2909): 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 - Prüfungsausschüsse 

§ 1 Errichtung 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

§ 5 Geschäftsführung 

§ 6 Verschwiegenheit 

Abschnitt 2 - Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 

§ 7 Prüfungstermine 

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 

§ 11 Prüfungsgebühr 

Abschnitt 3 - Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

§ 13 Gliederung der Prüfung 

§ 14 Prüfungsaufgaben 

§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 

§ 16 Nichtöffentlichkeit 

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung 

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Abschnitt 4 - Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 



§ 21 Bewertungsschlüssel 

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 

§ 24 Prüfungszeugnis 

§ 25 Bescheid über die nicht bestandene Prüfung 

Abschnitt 5 - Wiederholungsprüfung 

§ 26 Wiederholungsprüfung 

Abschnitt 6 - Schlussbestimmungen 

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung 

§ 28 Prüfungsunterlagen 

§ 29 Inkrafttreten, Genehmigung 

Abschnitt 1 

Prüfungsausschüsse 

§ 1 

Errichtung von Prüfungsausschüssen 

(1) Gemäß § 1 Absatz 2 der Arbeits- und Berufsausbildungsfortbildungsprüfungsverordnung 

vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2909) in der jeweils geltenden Fassung führen die 

Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe als zuständige Stellen zum Nachweis 

der in § 3 Arbeits- und Berufsausbildungsfortbildungsprüfungsverordnung aufgeführten 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen Fortbildungsprüfungen zum bundesweit 

anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ 

durch. 

(2) Für die Durchführung und die Abnahme der Fortbildungsprüfung sowie der einzelnen 

Prüfungsbestandteile errichten die zuständigen Stellen Prüfungsausschüsse. 

§ 2 

Zusammensetzung und Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei, in der Regel aus nicht mehr als sechs 

Mitgliedern. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der 

Prüfungsleistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Sie müssen für die 

Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Sie 

sollen insbesondere in der beruflichen Erwachsenenbildung erfahren sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber sowie Beauftragte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gleicher Zahl 

sowie mindestens eine Lehrkraft des Fortbildungsinstituts und eine Vertreterin oder ein 

Vertreter der zuständigen Stelle angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der 

Mitglieder müssen Beauftragte 

der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Beauftragte der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sein. 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für 



die Dauer von höchstens fünf Jahren berufen. 

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden auf Vorschlag der 

Vertretungen der Leistungserbringer in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen berufen. 

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im 

Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen 

Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen. 

(6) Die Berufung der Lehrkräfte erfolgt auf Vorschlag der Fortbildungseinrichtung. 

(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 

von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 

zuständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung 

Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden. 

(9) Die Mitglieder haben Stellvertretungen. Die Absätze 3 bis 8 gelten für sie entsprechend. 

(0) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 

Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, 

eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle mit 

Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(1) Von den Absätzen 2 und 9 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die 

erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann. 

§ 3 

Ausschluss von der Mitwirkung 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüflinge nicht mitwirken. 

Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 

1. Verlobte, 

2. Ehegatten, 

3. eingetragene und nicht eingetragene Lebenspartner, 

4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

5. Geschwister, 

6. Kinder der Geschwister, 

7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 

8. Geschwister der Eltern und 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 

Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die 

Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch 

Annahme als Kind erloschen ist und 

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen 

weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen 

Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle 

mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 

Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, während der Prüfung der 

Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 

Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des 

Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen 



Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, 

während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Sofern ein Prüfling bei einer Werkstatt für behinderte Menschen oder einem anderen 

Leistungsanbieter beschäftigt ist, dürfen dem Prüfungsausschuss keine dortigen 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter angehören. 

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des 

Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchführung der 

Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere 

zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine 

objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

§ 4 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte das vorsitzende Mitglied und dessen 

Stellvertretung, die nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 

aber drei Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit oder fehlendem Einvernehmen gibt die Stimme des vorsitzenden 

Mitglieds den Ausschlag. 

(3) In dringlichen Angelegenheiten können Beschlüsse auch im schriftlichen 

oder elektronischen Verfahren gefasst werden. 

§ 5 

Geschäftsführung 

(1) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen 

Geschäftsführung, insbesondere Einladungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), 

Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse. 

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 

einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein 

Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der zuständigen Stelle 

mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches 

derselben Gruppe angehören soll. 

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem vorsitzenden 

Mitglied zu unterzeichnen. § 23 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 6 

Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem 

Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit der 

Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 

zu wahren. 

Abschnitt 2 

Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 

§ 7 

Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungen finden nach Bedarf statt. Die Termine bestimmt die zuständige Stelle im 

Einvernehmen mit den im Bezirk der zuständigen Stelle vorhandenen 

Fortbildungseinrichtungen und dem Prüfungsausschuss. 



(2) Die zuständige Stelle gibt die Anmeldefrist, Ort und Zeitpunkt der Fortbildungsprüfungen 

sowie die Höhe der Prüfungsgebühr in geeigneter Weise rechtzeitig bekannt, spätestens 

jedoch einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann 

die zuständige Stelle die Annahme des Antrags verweigern. 

§ 8 

Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich nach den von der zuständigen Stelle 

bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. 

Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen: 

1. Angaben zur Person und 

2. Angaben über die in § 2 und § 11 der Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung genannten Voraussetzungen. 

(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die zuständige Stelle, 

in deren Bezirk die Prüflinge 

1) an einer Maßnahme der Fortbildung im Direktunterricht teilgenommen hat, 

2) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbständig tätig ist oder 

3) seinen oder ihren Wohnsitz hat. 

(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 der 

Arbeits- und Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung erfüllt, die nach § 8 Absatz 1 

erforderlichen Nachweise erbracht und die Gebühren nach § 11 entrichtet hat. 

§ 9 

Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 

(1) Den Prüflingen ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 

zuständige Stelle zu befreien, wenn bereits eine andere vergleichbare Prüfung vor einer 

öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 

Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung 

innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt. 

(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem 

Zulassungsantrag schriftlich bei der zuständigen Stelle zu stellen. Die Nachweise über 

Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind beizufügen. 

§ 10 

Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen entscheidet die 

zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht 

für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind 

den Prüflingen rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der 

erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nichtzulassung 

und über die Ablehnung der Befreiung sind den Prüflingen schriftlich mit Begründung 

bekannt zu geben. 

(3) Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von der zuständigen 

Stelle bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund 

gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen wurde. 

§ 11 

Prüfungsgebühr 

Die Prüfungsgebühr ist nach Aufforderung an die zuständige Stelle zu entrichten. Die Höhe 

der Prüfungsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenordnung der zuständigen Stelle. 



Abschnitt 3 

Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 

Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

(1) Die Inhalte der Fortbildungsprüfung richten sich nach §§ 3 bis 10 der Arbeits- 
und Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 

§ 13 

Gliederung der Prüfung 

Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus § 8 der Arbeits- und  

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 

§ 14 

Prüfungsaufgaben 

Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen und 

Vorschlägen der Fortbildungsinstitute die Prüfungsaufgaben sowie Lösungs- und 

Bewertungshinweise und die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel. 

§ 15 

Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 

Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie 

Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen. Die Art der Behinderung ist mit 

dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung gemäß § 8 Absatz 1 nachzuweisen. 

§ 16 

Nichtöffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Vertreterinnen und Vertreter der obersten Landesbehörden, Mitglieder und 

stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle sowie 

Vertretende der Bundesagentur für Arbeit können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 

kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle andere Personen mit Zustimmung des 

Prüflings als Gäste zulassen. 

(3) An der Beratung über das Prüfungsergebnis im Sinne des § 22 Absatz 1 Satz 2 dürfen 

nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses beteiligt sein. 

§ 17 

Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1) Die Projektpräsentation und das damit verbundene Fachgespräch werden unter 
Leitung des vorsitzenden Mitglieds vom gesamten Prüfungsausschuss abgenommen. 

(2) Bei der schriftlichen Prüfungsaufgabe regelt die zuständige Stelle im Einvernehmen mit 

dem Prüfungsausschuss die Aufsicht, die sicherstellen soll, dass der Prüfling selbständig und 

nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln arbeiten. 

(3) Der Prüfung muss der schriftlichen Abschlussarbeit auf einem gesonderten Blatt eine mit 

handschriftlicher Unterschrift versehene Versicherung beifügen, dass die Arbeit ohne 

fremde Hilfe angefertigt wurde und lediglich die angegebenen Hilfsmittel genutzt wurden. 



(4) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von dem Prüfling ausdrücklich gegenüber der 

Aufsicht oder des vorsitzenden Mitglieds gerügt werden. Entstehen durch die Störungen 

erhebliche Beeinträchtigungen, entscheidet der Prüfungsausschuss über Art und Umfang von 

geeigneten Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen kann 

die Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden. 

(5) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 18 

Ausweispflicht und Belehrung 

–Der Prüfling hat sich auf Verlangen des vorsitzenden Mitglieds oder der 

Aufsichtsführung auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Fortbildungsprüfung über den 

Prüfungsablauf, insbesondere die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 

Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und 

Nichtteilnahme zu belehren. 

§ 19 

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Prüfling das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder wird Beihilfe zu einer Täuschung oder einem 

Täuschungsversuch geleistet, liegt eine Täuschungshandlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht 

oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung 

festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der 

Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene 

Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbesondere 

bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder 

die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 

(4) Wer durch sein Verhalten die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung behindert, ist 

von der Prüfung auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 

Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 

Prüfling hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. 

Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling 

zu hören. 

§ 20 

Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung (bei schriftlichen Prüfungen vor 

Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) kann auf schriftlichem oder elektronischem Weg ein 

Rücktritt erklärt werden. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Das Gleiche 

gilt, wenn der Prüfling zur Prüfung nicht erscheint. 

(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte selbständige 

Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. 

Selbständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf 

eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung 

nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „ungenügend“ (= 

0 Punkte) bewertet. 

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist 

die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 



(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie 

den wichtigen Grund für nicht gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Abschnitt 4 

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 21 

Bewertungsschlüssel 

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 

= 100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut, 

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 

= unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut, 

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung 

= unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befriedigend, 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht 

= unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausreichend, 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 

Grundkenntnisse noch vorhanden sind 

= unter 50 bis 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft, 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse 

fehlen 

= unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenügend. 

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der 

Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 22 

Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbständig 

zu bewerten. Beschlüsse über die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung 

insgesamt sowie über das Bestehen und Nichtbestehen der Prüfung werden vom 

Prüfungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die 

Einzelbewertungen der Prüfungsausschussmitglieder als Grundlage. 

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen 

gemäß § 9 befreit worden ist, außer Betracht. 

(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann das vorsitzende Mitglied 

mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender 

Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftragten sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 

angehören. Die beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen Abläufe und halten 

die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. Die übrigen Mitglieder des 

Prüfungsausschusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 nicht an die 

Einzelbewertungen der beauftragten Mitglieder gebunden. 

§ 23 

Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam das Gesamtergebnis fest. Ob die Prüfung 

bestanden ist, richtet sich nach § 12 Absatz 2 der Arbeits- und 

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 

(2) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den 

Formularen der zuständigen Stelle zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 

Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 



(3) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung das Gesamtergebnis der 

Prüfung mitgeteilt werden. 

§ 24 

Prüfungszeugnis 

(1) Über die Prüfung erhalten der Prüfling von der zuständigen Stelle zwei Zeugnisse. 

(2) Das erste Zeugnis enthält 

1) die Bezeichnung „Zeugnis“ und die Angabe des anerkannten 

Fortbildungsabschlusses „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“, 

2) die Personalien der Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum), 

3) die vollständige Bezeichnung und Fundstelle der Fortbildungsprüfungsordnung 

nach den Angaben im Bundesgesetzblatt, 

4) das Datum des Bestehens der Prüfung und 

5) die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des vorsitzenden 

Mitgliedes und der beauftragten Person der zuständigen Stelle mit Siegel. 

(3) Das zweite Zeugnis enthält darüber hinaus 

1) die Handlungsbereiche nach § 3 der Arbeits- und  

Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung, 

2) die Ergebnisse der Prüfungsleistungen in der 

a) schriftlichen Prüfungsaufgabe, 

b) der schriftlichen Abschlussarbeit und der 

c) Projektpräsentation einschließlich Fachgespräch 

3) sowie die Gesamtnote, 

4) den Nachweis der Ausbildereignung gemäß § 30 BBiG und 

5) alle Befreiungen nach § 9 mit genauen Angaben zur anderweitig abgelegten 

Prüfung. 

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Prüflings eine englischsprachige und eine 

französischsprachige Übersetzung beizufügen. 

(5) Dem Zeugnis wird eine Zeugniserläuterung (Europass) beigefügt. 

§ 25 

Bescheid über die nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfling von der zuständigen Stelle einen 

schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, warum die Prüfung nicht bestanden wurde, 

welche Ergebnisse in den einzelnen Prüfungsleistungen erzielt wurden und welche 

Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 26 ist 

hinzuweisen. 

Abschnitt 5 

Wiederholungsprüfung 

§ 26 

Wiederholungsprüfung 

(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. 

Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden, wenn ihr 

Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. Es gelten die in 

der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 

(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prüfungsleistung 

gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese auf 

Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung 



innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergebnisses der nicht 

bestandenen Prüfung an, erfolgt. Die Bewertung einer selbstständigen Prüfungsleistung 

gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3) § 8 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Abschnitt 6 

Schlussbestimmungen 

§ 27 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der zuständigen Stelle sind 

bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüflinge mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. 

§ 28 

Prüfungsunterlagen 

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich 

vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine oder ihre 

Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die 

Niederschriften gemäß § 23 Absatz 2 zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist 

beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach § 24 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 1. Der 

Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 

Archivierung bleiben unberührt. 

§ 29 

Inkrafttreten, Genehmigung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Sie wurde am 5. 

November 2018 gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 

(BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 

2581) geändert worden ist, durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. 

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung 

zum anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in 

Werkstätten für behinderte Menschen“ in Nordrhein-Westfalen vom 18. März 2010 (GV. 

NRW. S. 224) außer Kraft. 

Köln / Münster, den X. Monat 2019 

Die Direktorin 

des Landschaftsverbandes Rheinland 

Ulrike L u b e k 

Der Direktor 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Matthias  L ö b 



Gebührenordnung 
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen 
 
  
 

Vom X. Monat 2019 
 
  
 
Auf Grund des § 6 Absatz 1 und des § 7 Absatz 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), in Verbindung mit §§ 1, 8 Absatz 2 
und § 11 der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum 
anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-
Westfalen [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] auf der Grundlage der Arbeits- 
und Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
2909) beschließt die Landschaftsversammlung Rheinland folgende Gebührenordnung: 
 
  
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

(1) Derjenige Landschaftsverband, der gemäß §§ 1 und 8 Absatz 2 der Prüfungsordnung für 
die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle) in der jeweils geltenden Fassung zuständig ist, erhebt 
nach § 11 der Prüfungsordnung für seine Amtshandlungen Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung. 
(2) Die Erhebung und die Höhe der Gebühr richten sich nach den folgenden Vorschriften. Für 
Amtshandlungen, die nicht in den folgenden Vorschriften bezeichnet sind, erhebt der 
zuständige Landschaftsverband eine Gebühr von einmalig bis zu 500 Euro, insbesondere für 
die erforderlichen Auslagen bei Prüfungsbewerberinnen oder Prüfungsbewerbern ohne 
Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme im Direktunterricht für  

1) Unterstützung, Vorbereitung und Erarbeitung des praxisbezogenen Projektes, 
2) Lehr- und Lernmaterial, 
3) Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für behinderte Menschen und 
4) Prüfung der erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 der Arbeits- und 
Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I. 
S. 2909).  

Die Höhe bemisst sich nach dem Aufwand und dem Umfang der Amtshandlungen. 
(3) Auslagen der Behörde, die im Zusammenhang mit der Prüfung entstanden sind, sind auf 
Nachweis in voller Höhe zu ersetzen. 
 

§ 2 
Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner 

Die Gebühr entsteht 
1. zu Lasten der natürlichen oder juristischen Person, durch die die gebührenpflichtige 

Amtshandlung veranlasst wurde sowie 



2. in gesamtschuldnerischer Haftung zu Lasten der natürlichen oder juristischen Person, 
die durch die schriftliche Übernahmeanzeige oder durch Gesetz zur Übernahme der 
Gebührenschuld verpflichtet ist. 

 
§ 3 

Gebühren 
(1) Im Verfahren der Anerkennung wird 

1. für die Abnahme der Prüfung eine Gebühr in Höhe von 175 Euro, 
2. für die Wiederholungsprüfung gemäß § 15 der Arbeits- und 
Berufsfortbildungsprüfungsverordnung in Verbindung mit § 26 der Prüfungsordnung 
eine weitere Gebühr in Höhe von 175 Euro und 
3. für die Entscheidung über einen Widerspruch bei teilweiser Stattgabe eine Gebühr 
in Höhe von 5 Euro und bei Zurückweisung eine Gebühr von 15 Euro erhoben. 

(2) Wurde die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer gemäß § 9 der 
Prüfungsordnung von der Prüfung befreit, entsteht für die Ausfertigung der Zeugnisse (§ 24 
der Prüfungsordnung) eine Gebühr in Höhe von 50 Euro. 
(3) Für die Ausstellung einer Zweitausfertigung der in § 24 der Prüfungsordnung 
bezeichneten Urkunden wird eine Gebühr in Höhe von 10 Euro erhoben. 
 

§ 4 
Rücktritt und Nichtteilnahme 

(1) Zur Prüfung zugelassenen Personen, die von der Prüfung zurücktreten oder nicht 
erscheinen, werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet. 
(2) Dasselbe gilt für zur Prüfung zugelassene Personen, die aus wichtigem Grund von der 
Prüfung zurückgetreten sind und denen bereits erbrachte, in sich abgeschlossene 
Prüfungsleistungen anerkannt worden sind. 
(3) Bei Wiederaufnahme der Prüfung in den Fällen des § 20 Absatz 2 der Prüfungsordnung 
entsteht keine erneute Gebühr nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2. 
 

§ 5 
Fälligkeit der Gebühr 

Die Gebühr wird mit der Anmeldung zur Prüfung fällig. Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen die Erhebung der Gebühr haben keine aufschiebende Wirkung. 
 

§ 6 
Stundung der Gebühren 

Die Gebühr kann nicht erlassen werden. Auf schriftlichen Antrag der Gebührenschuldnerin 
oder des Gebührenschuldners nach § 2 kann zur Abwendung unbilliger Härten die Gebühr 
nach pflichtgemäßem Ermessen des zuständigen Landschaftsverbandes gestundet werden. 
 

§ 7 
Mahnung und Beitreibung 

(1) Rückständige Gebühren werden zweimal mit angemessener Fristsetzung bei der 
Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner nach § 2 angemahnt. 
(2) Für die zweite Mahnung wird eine Mahngebühr in Höhe von 15 Euro erhoben. 
(3) Erfolgt die Gebührenzahlung gemäß § 2 Nummer 1 oder 2 dieser Gebührenordnung trotz 
Mahnung nicht rechtzeitig vor der Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung, kann eine 
vorbehaltliche Zulassung zur Prüfung ausgesprochen werden, allerdings ohne dass eine 
Teilnahme an der anstehenden Prüfung erfolgen kann. Im Übrigen werden alle angefallenen 
Gebühren, die nicht innerhalb eines Monats nach der zweiten Mahnung gezahlt werden, nach 
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 



Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818) in der jeweils geltenden Fassung 
beigetrieben. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten  
1) die Gebührenordnung des Landschaftsverbandes Rheinland für die Durchführung der 

Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen im Rheinland vom 27. März 
2009 (GV. NRW. 2010 S. 228, ber. S. 262) und 

2) die Gebührenordnung des Landschaftsverbandes Rheinland für die Durchführung der 
Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen im Rheinland vom 27. März 
2009 (GV. NRW. 2010 S. 228)  

außer Kraft. 
 
 
Köln / Münster, den X. Monat 2019 
 
 
 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Ulrike   L u b e k    

 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Matthias   L ö b    
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Eingangsformel  

Es verordnet auf Grund
–   des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes, dessen Absatz 1 zuletzt durch

Artikel 436 Nummer 4 Buchstabe a der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden
ist, das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung und
 

–   des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:
 

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses

(1) Mit der Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung
soll die auf einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit nachgewiesen
werden.

(2) Die Prüfung wird von der zuständigen Stelle durchgeführt.

(3) Durch die Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit soll die Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in der Lage sein, personenzentrierte berufliche Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
sowie arbeitsbegleitende Maßnahmen für behinderte Menschen durchzuführen, um ihnen die Teilhabe am
Arbeitsleben zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen von der Fachkraft insbesondere in Werkstätten für
behinderte Menschen und in anderen Bereichen der Arbeits- und Berufsförderung mit inhaltlich vergleichbarem
Leistungsspektrum durchgeführt werden. Die Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung soll die
Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit behinderter Menschen wiedergewinnen, erhalten, entwickeln und erhöhen
und die behinderten Menschen dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Darüber hinaus
soll sie in der Lage sein, den Übergang behinderter Menschen in Ausbildung und Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern und behinderte Menschen bei diesem Übergang zu begleiten. Dabei hat
die Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung behinderungsspezifische, ethische, interkulturelle,
therapeutische, rehabilitative, habilitative, medizinische, soziale und rechtliche, aber auch organisatorische,
betriebswirtschaftliche und betriebliche Zusammenhänge zu beachten. Sie hat das Wunsch- und Wahlrecht der
behinderten Menschen zu berücksichtigen und deren Selbstbestimmung zu fördern. Zur erweiterten beruflichen
Handlungsfähigkeit gehören im Einzelnen folgende Aufgaben:
1.   Beurteilen der persönlichen Voraussetzungen behinderter Menschen, insbesondere

a)   Erkennen, Analysieren und Beurteilen von individuellen Wünschen, Neigungen, Kompetenzen und
Förder- und Entwicklungsbedarfen behinderter Menschen,
 

b)   Erstellen und Fortentwickeln von personenzentrierten Leistungs- und Kompetenzprofilen für behinderte
Menschen und Ableiten individueller Ziele aus diesen Profilen,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 2 von 7 -

c)   Ausarbeiten individueller Bildungs- und Teilhabepläne für behinderte Menschen und
 

d)   Dokumentieren von Arbeits- und Entwicklungsprozessen behinderter Menschen,
 

 

2.   Planen, Organisieren, Fördern, Koordinieren und Bewerten der Bildungs- und Arbeitsprozesse sowie des
Rehabilitations- und Habilitationsverlaufs behinderter Menschen,
 

3.   Gestalten von lern- und persönlichkeitsförderlichen sowie von barrierefreien Arbeitsplätzen,
 

4.   Durchführen arbeitsbegleitender Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung behinderter Menschen,
abgestimmt auf Art, Schwere und Vielfalt der Behinderungen sowie auf sich verändernde Förder- und
Entwicklungsbedarfe,
 

5.   Initiieren, Begleiten und Fördern von beruflichen Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsprozessen
sowie Qualifizieren behinderter Menschen bei Übergängen in andere berufliche Bildungs-, Arbeits- oder
Beschäftigungsverhältnisse,
 

6.   Steuern und Gestalten von Kommunikations- und Kooperationsprozessen sowie
 

7.   Führen von Gruppen und Moderieren von Gruppenbildungs- und Teambildungsprozessen unter Beachtung
des Gleichheitsgrundsatzes.
 

Die Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung soll die Aufgaben eigenständig, verantwortlich,
sozialkompetent und selbstreflektiert wahrnehmen. Sie hat die behinderten Menschen bei der Durchführung der
Aufgaben einzubeziehen.

(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfte Fachkraft zur
Arbeits- und Berufsförderung“.

§ 2 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes nachweist:
1.   eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der

Handwerksordnung anerkannten Ausbildungsberuf und eine sich daran anschließende mindestens
zweijährige einschlägige Berufspraxis,
 

2.   eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in
a)   einem auf der Grundlage eines Berufszulassungsgesetzes geregelten Heilberuf oder

 

b)   einem dreijährigen landesrechtlich geregelten Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen
 

und eine sich daran anschließende mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis,
 

3.   ein erfolgreich abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium und eine sich daran anschließende
mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis oder
 

4.   eine mindestens sechsjährige Berufspraxis.
 

(2) Sechs Monate der nachzuweisenden Berufspraxis müssen in Aufgabenbereichen geleistet worden sein, die
wesentliche Bezüge zu den in § 1 Absatz 3 genannten Aufgaben einer Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung haben.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch zuzulassen, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf
andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die der beruflichen
Handlungsfähigkeit vergleichbar sind und die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Handlungsbereiche

In der Prüfung werden die folgenden Handlungsbereiche geprüft:
1.   Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben personenzentriert gestalten,

 

2.   berufliche Bildungsprozesse personenzentriert planen, steuern und gestalten,
 

3.   Arbeits- und Beschäftigungsprozesse personenzentriert planen und steuern sowie Arbeitsplätze
personenzentriert gestalten sowie
 

4.   Kommunikation und Zusammenarbeit personenzentriert planen, steuern und gestalten.
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§ 4 Handlungsbereich „Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben personenzentriert gestalten“

(1) Im Handlungsbereich „Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben personenzentriert gestalten“ soll
der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist, unter
Einbeziehung des behinderten Menschen personenzentriert den Verlauf der Eingliederung des behinderten
Menschen und dessen Teilhabe am Arbeitsleben zu planen und zu gestalten. Dazu muss der Prüfungsteilnehmer
oder die Prüfungsteilnehmerin in der Lage sein, Fähigkeiten und Wünsche des behinderten Menschen zu
erkennen, einzuschätzen und zu berücksichtigen sowie Angebote zu Qualifizierung, Beschäftigung und Arbeit
zu unterbreiten. Er oder sie muss behinderten Menschen mit geeigneten Methoden Aufgaben und Arbeiten
bereitstellen können und aus deren Erledigung Schlussfolgerungen über die Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse des behinderten Menschen ziehen können.

(2) In diesem Handlungsbereich können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1.   Erstellen eines personenzentrierten Eingliederungsplans unter Einbeziehung des behinderten Menschen

und unter Berücksichtigung von Formen der beruflichen Bildung und anderer Qualifizierungen innerhalb und
außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen,
 

2.   Erarbeiten eines geeigneten Arbeits- und Beschäftigungsangebotes unter Berücksichtigung des individuellen
Potentials und der Wünsche des behinderten Menschen; dabei ist eine große Breite des Berufsspektrums
unabhängig von geschlechterbezogenen Rollenverständnissen und Rollenzuschreibungen zu vermitteln,
 

3.   Unterbreiten und Umsetzen von Vorschlägen für den Prozess der Teilhabe am Arbeitsleben,
 

4.   Beobachten und Beurteilen der Kompetenzen des behinderten Menschen unter Berücksichtigung der
vielfältigen Beeinträchtigungsformen,
 

5.   Anwenden von Methoden und Instrumentarien für eine systematische Beobachtung und Dokumentation
insbesondere des Arbeitsverhaltens des behinderten Menschen, seiner Arbeitsleistung, seiner
Belastungsfähigkeit, seines Konzentrationsvermögens, seiner Merkfähigkeit, seines Vorstellungsvermögens,
seiner motorischen Fertigkeiten, seiner sozialen Kompetenzen und des Grades, zu dem er Kulturtechniken
beherrscht,
 

6.   Reflektieren und bedarfsgerechtes Anpassen des Teilhabeprozesses,
 

7.   Fördern von Übergängen der behinderten Menschen in andere berufliche Bildungs-, Arbeits- oder
Beschäftigungsprozesse oder -verhältnisse durch Motivieren, Initiieren, Begleiten und Qualifizieren unter
Berücksichtigung und Einbeziehung der am Übergangsprozess intern und extern Beteiligten sowie
 

8.   Anwenden anerkannter und geeigneter diagnostischer Verfahren und Instrumente, anhand derer der
Eingliederungsplan erstellt wird.
 

§ 5 Handlungsbereich „Berufliche Bildungsprozesse personenzentriert planen, steuern und
gestalten“

(1) Im Handlungsbereich „Berufliche Bildungsprozesse personenzentriert planen, steuern und gestalten“
soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er oder sie in der Lage
ist, Bildungsprozesse, durch die behinderte Menschen berufliche Handlungsfähigkeit erlangen sollen,
personenzentriert didaktisch zu planen, zu steuern, durchzuführen, auszuwerten und zu dokumentieren.
Hierbei hat der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin anerkannte Methoden anzuwenden sowie
habilitative und rehabilitative Aspekte zu berücksichtigen. Die individuellen Bildungsprozesse sind unter
Einbeziehung des behinderten Menschen zu gestalten; dabei sind ihm seine Rechte, Interessensvertretungs- und
Selbstvertretungsmöglichkeiten zu vermitteln.

(2) In diesem Handlungsbereich können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1.   Erarbeiten eines individuellen, an den Inhalten der anerkannten Ausbildungsberufe orientierten

Bildungsplanes, der dem Wunsch- und Wahlrecht und den Kompetenzen des behinderten Menschen
entspricht,
 

2.   Dokumentieren der Durchführung des Bildungsplanes unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der
Wahrung der Persönlichkeitsrechte des behinderten Menschen,
 

3.   kontinuierliches Anpassen des beruflichen Qualifizierungsprozesses entsprechend den Entwicklungsschritten
des behinderten Menschen,
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4.   Gestalten von Lernarrangements nach didaktisch-methodischen Kriterien unter Berücksichtigung von
Standards der Qualitätssicherung und der Nachhaltigkeit,
 

5.   Erläutern des rechtlichen Status bei Teilhabe am Arbeitsleben insbesondere im Eingangsverfahren, im
Berufsbildungs- und im Arbeitsbereich,
 

6.   Planen und Durchführen persönlichkeitsförderlicher beruflicher Begleitmaßnahmen,
 

7.   Bewerten der Kompetenzen des behinderten Menschen und Ableiten von Empfehlungen für den weiteren
Bildungsprozess sowie für Übergänge in andere berufliche Bildungs-, Arbeits- oder Beschäftigungsprozesse
oder -verhältnisse,
 

8.   Planen, Durchführen und Bewerten betrieblicher Praktika sowie
 

9.   Anwenden von Methoden zur Selbstreflexion.
 

§ 6 Handlungsbereich „Arbeits- und Beschäftigungsprozesse personenzentriert planen und steuern
sowie Arbeitsplätze personenzentriert gestalten“

(1) Im Handlungsbereich „Arbeits- und Beschäftigungsprozesse personenzentriert planen und steuern
sowie Arbeitsplätze personenzentriert gestalten“ soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin
nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist, Arbeits- und Beschäftigungsprozesse für behinderte Menschen
unter partizipativen, didaktischen und kommunikativen Gesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung
betriebswirtschaftlicher und betrieblicher Zusammenhänge und Anforderungen zu planen, zu steuern
und zu gestalten. Die Arbeits- und Beschäftigungsprozesse sollen kontinuierlich an aktuelle Erfordernisse
angepasst werden. Die Arbeitsplätze sind personenzentriert, orientiert an den Gegebenheiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes sowie lern- und persönlichkeitsförderlich zu gestalten. Dabei sind rechtliche und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen für die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu berücksichtigen.

(2) In diesem Handlungsbereich können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1.   Auswählen von Aufgaben und Arbeiten unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades

sowie Bewerten der Ergebnisse unter Berücksichtigung von Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit,
 

2.   Planen und Durchführen von Aufgaben und Arbeiten unter Anwendung geeigneter Verfahren und
Methoden der Arbeitsvorbereitung, -steuerung und -kontrolle mit dem Ziel der selbstbestimmten und
eigenverantwortlichen Arbeit und Beschäftigung von behinderten Menschen,
 

3.   Gestalten individueller lern- und persönlichkeitsförderlicher Arbeitsplätze,
 

4.   Beobachten, Bewerten und Dokumentieren der Entwicklung der individuellen Kompetenzen des behinderten
Menschen unter Berücksichtigung anerkannter Methoden und Instrumentarien,
 

5.   kontinuierliches Weiterentwickeln des Eingliederungsplanes,
 

6.   Fördern des Übergangs des behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Motivieren,
Initiieren, Begleiten und Qualifizieren sowie
 

7.   barrierefreies Gestalten und Bereitstellen von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Materialien unter
Berücksichtigung unterschiedlicher Behinderungsformen und deren individuellen Auswirkungen sowie
Erläutern des Gebrauchs der Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Materialien unter Beachtung der
Anforderungen und Vorgaben zu Arbeitssicherheit, Unfallschutz und Umweltschutz.
 

§ 7 Handlungsbereich „Kommunikation und Zusammenarbeit personenzentriert planen, steuern und
gestalten“

(1) Im Handlungsbereich „Kommunikation und Zusammenarbeit personenzentriert planen, steuern und
gestalten“ soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er oder sie in der
Lage ist, für die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben Kommunikations-, Gruppenbildungs-
und Kooperationsprozesse zu planen, zu steuern und zu gestalten. Dabei ist der Prozess der Teilhabe mit
dem behinderten Menschen unter Einbeziehung interner und externer Beteiligter unter Beachtung der
mehrdimensionalen Rollenanforderungen selbstreflektiert, barrierefrei und wertschätzend zu planen und
durchzuführen.

(2) In diesem Handlungsbereich können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
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1.   Kommunizieren und Kooperieren mit dem behinderten Menschen und den internen und externen Beteiligten
des Teilhabeprozesses unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung des behinderten Menschen, der
Barrierefreiheit, des Datenschutzes und der Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte,
 

2.   Fördern der kommunikativen Kompetenz behinderter Menschen in Bildungs- und Arbeitsprozessen unter
Anwendung unterstützender Methoden,
 

3.   Moderieren und Führen von Gruppen, Gruppen- und Teambildungsprozessen unter Beachtung des
Gleichheitsgrundsatzes,
 

4.   Planen und Gestalten von toleranz-, wertschätzungs- und verständnisfördernden Aufgaben und Projekten für
behinderte Menschen,
 

5.   Unterstützen einer aufgabengerechten Informations- und Kommunikationskultur in der jeweiligen
Arbeitseinheit,
 

6.   Anwenden von Konfliktmanagement unter Berücksichtigung verschiedener Methoden und Techniken,
 

7.   Entwickeln und Pflegen der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern sowie Gestalten von Netzwerkarbeit
unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen,
 

8.   Anwenden von Informations- und Kommunikationssystemen und Befähigen behinderter Menschen zum
Umgang mit Informations- und Kommunikationssystemen sowie
 

9.   zielgruppengerechtes Auswählen und situationsspezifisches Einsetzen von Medien.
 

§ 8 Gliederung der Prüfung

Die Prüfung gliedert sich in
1.   eine schriftliche Prüfungsaufgabe nach § 9 und

 

2.   eine Projektarbeit bestehend aus einer schriftlichen Abschlussarbeit und einer Projektpräsentation
verbunden mit einem Fachgespräch nach § 10.
 

§ 9 Schriftliche Prüfungsaufgabe

(1) Die schriftliche Prüfungsaufgabe bezieht sich auf alle in § 3 genannten Handlungsbereiche.

(2) Die schriftliche Prüfungsaufgabe besteht aus mehreren praxisbezogenen Aufgabenstellungen.

(3) Die schriftliche Prüfungsaufgabe ist unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt 240 Minuten.

§ 10 Projektarbeit

(1) In der Projektarbeit soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er oder sie
eine komplexe praxisbezogene Aufgabe erfassen, darstellen, beurteilen, planen und durchführen kann.

(2) Das Thema der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss festgelegt. Es muss mindestens zwei der in § 3
genannten Handlungsbereiche verbinden. Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin soll Vorschläge
für das Thema unterbreiten.

(3) Über die Planung, die Durchführung und das Ergebnis der komplexen praxisbezogenen Aufgabenbearbeitung
ist eine schriftliche Abschlussarbeit anzufertigen. Der Prüfungsausschuss kann den Umfang der Abschlussarbeit
begrenzen. Die Bearbeitungszeit für die schriftliche Abschlussarbeit beträgt 30 Kalendertage.

(4) Auf Grundlage der Abschlussarbeit soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin in einer
Projektpräsentation und in dem damit verbundenen Fachgespräch nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist,
seine oder ihre berufliche Kompetenz in praxistypischen Situationen anwenden und sachgerechte Lösungen
erarbeiten zu können. Im Rahmen des Fachgesprächs kann der Prüfungsausschuss vertiefende und erweiterte
Fragen aus allen Handlungsbereichen nach § 3 stellen. Die Projektpräsentation und das Fachgespräch sollen
insgesamt 45 Minuten dauern; davon entfallen in der Regel auf die Präsentation 20 Minuten.

§ 11 Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen

Für die Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen ist § 56 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes
anzuwenden.
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§ 12 Bewerten der Prüfungsleistungen, Bestehen der Prüfung und Ermittlung der Gesamtnote

(1) Die Prüfungsleistungen in der schriftlichen Prüfungsaufgabe, in der schriftlichen Abschlussarbeit und
in der Projektpräsentation einschließlich Fachgespräch sind gesondert mit Punkten zu bewerten. Aus dem
arithmetischen Mittel dieser Bewertungen ist die Gesamtnote zu bilden.

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in der schriftlichen Prüfungsaufgabe, in der schriftlichen Abschlussarbeit und
in der Projektpräsentation einschließlich Fachgespräch jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht
wurden.

§ 13 Ausbildereignung

Mit dem Bestehen der Prüfung wird die Ausbildereignung im Sinne des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes
erworben.

§ 14 Zeugnisse

(1) Ist die Prüfung bestanden, so stellt die zuständige Stelle zwei Zeugnisse aus.

(2) In dem einen Zeugnis wird der Erwerb des Fortbildungsabschlusses bescheinigt, und zwar unter Angabe
1.   der Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses nach § 1 Absatz 4 und

 

2.   der vollständigen Bezeichnung und Fundstelle dieser Fortbildungsprüfungsordnung nach den Angaben im
Bundesgesetzblatt.
 

In dem anderen Zeugnis sind darüber hinaus mindestens anzugeben:
1.   die Handlungsbereiche nach § 3,

 

2.   die Ergebnisse der Prüfungsleistungen in der schriftlichen Prüfungsaufgabe, in der schriftlichen
Abschlussarbeit und in der Projektpräsentation einschließlich Fachgespräch sowie die Gesamtnote,
 

3.   der Nachweis über den Erwerb der Ausbildereignung und
 

4.   alle Befreiungen nach § 11 mit Ort, Datum und Bezeichnung des Prüfungsgremiums der anderweitig
abgelegten Prüfung.
 

§ 15 Wiederholung von Prüfungsbestandteilen

(1) Wurde die schriftliche Prüfungsaufgabe, die schriftliche Abschlussarbeit oder die Projektpräsentation
einschließlich Fachgespräch nicht bestanden, so kann dieser Prüfungsbestandteil innerhalb einer Frist von zwei
Jahren, beginnend mit dem Tag der nicht bestandenen Prüfung, zweimal wiederholt werden.

(2) Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin hat die Wiederholung des Prüfungsbestandteils bei der
zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Auf Antrag kann im Fall einer Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung auch ein bestandener
Prüfungsbestandteil wiederholt werden. In diesem Fall gilt nur das Ergebnis der letzten Prüfung.

§ 16 Übergangsvorschriften

(1) Für Prüfungsverfahren zum anerkannten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in
Werkstätten für behinderte Menschen“, die am 1. Januar 2017 bereits begonnen waren, können bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2019 die Vorschriften der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S.
1239) angewendet werden.

(2) Bei der Anmeldung zur Prüfung kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 die Anwendung der
Vorschriften der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1239) beantragt werden.

(3) Die Wiederholungsprüfung nach § 12 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen vom 25. Juni 2001 (BGBl. I
S. 1239) kann auf Antrag des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin auch nach dieser Verordnung
durchgeführt werden. Bestandene Prüfungsleistungen aus der Prüfung nach der Verordnung über die Prüfung
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zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte
Menschen vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1239) bleiben in diesem Fall unberücksichtigt.

§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Prüfung zum
anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte
Menschen vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1239) außer Kraft.
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Fünfte Verordnung zur Änderung
der Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) 
sowie die Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 

Vom 6. November 2018

Auf Grund

- des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden 
ist und insoweit nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses,

- in Verbindung mit § 73 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 
931), 

- des § 22b Absatz 5, des § 23 Absatz 2, des § 24 Absatz 1 und 2, des § 42q Absatz 1 und des § 
124b der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), von denen durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) § 22b Absatz 5, § 23 Absatz 2, § 24 Absatz 1 und 2 und § 124b Satz 1 neu gefasst 
worden sind und § 42q eingefügt worden ist,

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) und

- des § 8 Absatz 4 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2515), 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 
Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie die 
Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 5. September 2006 
(GV. NRW. S. 446), die zuletzt durch Verordnung vom 31. Mai 2016 (GV. NRW. S. 305) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Berufsausbildung“ durch das Wort „Berufsbildung“ ersetzt.
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b) In Satz 2 wird das Wort „Finanzministerium“ durch die Wörter „für Finanzen zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird das Wort „Inneres“ durch das Wort „Kommunales“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird nach der Angabe „40,“ die Angabe „46,“ eingefügt.

b) Nummer 14 wird aufgehoben.

c) Nummer 15 wird Nummer 14 und wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird das Wort „Inneres“ durch das Wort „Kommunales“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „43“ durch die Angabe „46“ ersetzt.

cc) Buchstabe e wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „Hochschulen und Studierendenwerke können bis 31. Juli 2016 
auch das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen als zuständige Stelle wählen, wobei die 
Wahlerklärung schriftlich gegenüber dem Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen 
abzugeben ist“ durch die Wörter „das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen ist 
zuständig, falls es durch eine diesem gegenüber bis zum 31. Juli 2016 schriftlich abgegebene 
Wahlerklärung der Hochschule oder des Studierendenwerkes als zuständige Stelle gewählt worden 
ist“ ersetzt.

bbb) In Satz 3 wird das Wort „übergeht“ durch die Wörter „übergegangen ist“ ersetzt. 

d) Die Nummern 16 und 17 werden die Nummern 15 und 16. 

3. In § 7 wird die Angabe „Abs. 1-7“ durch die Wörter „Absatz 1 bis 7“ ersetzt.

4. In § 8 Nummer 1 werden die Wörter „des für Schule und Weiterbildung zuständigen 
Ministeriums,“ durch die Wörter „des für Schule und Bildung zuständigen Ministeriums, des für 
Kultur und Wissenschaft zuständigen Ministeriums, des für Kommunales zuständigen 
Ministeriums,“ ersetzt. 

5. In § 9 werden die Wörter „in Werkstätten für behinderte Menschen“ gestrichen.

6. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 14 wird aufgehoben.
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b) Nummer 14a wird Nummer 14 und Buchstabe e Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen ist zuständig, falls es durch eine diesem 
gegenüber bis zum 31. Juli 2016 schriftlich abgegebene Wahlerklärung der Hochschule oder des 
Studierendenwerkes als zuständige Stelle gewählt worden ist.“ 

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§13

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften“.

b) In Absatz 1 wird das Wort „Ihrer“ durch das Wort „der“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Für bis einschließlich zum 20. November 2018 eingestellte Auszubildende richtet sich die 
Bestimmung der zuständigen Stelle nach der bis einschließlich zum 20. November 2018 geltenden 
Fassung dieser Verordnung.“ 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. November 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

GV. NRW. 2018 S. 588
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Daten und Software sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt. Verantwortlich für die Publikation: 
die Redaktion im Ministerium des Innern NRW. 
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 7123 

 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.)  mit Stand vom 5.12.2018

Verordnung 
über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) 
sowie die Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 

(BBiGZustVO) (Fn 7)
Vom 5. September 2006 (Fn 1)

Aufgrund

1. des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) 
zuletzt geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 69) (Fn 2),

2. der §§ 82 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und 105 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. 
I S. 931), geändert durch Artikel 2 a Nr. 1 und Artikel 8 Abs. 2 und 4 des Gesetzes vom 23. März 
2005 (BGBl. I S. 931),

3. der §§ 22 b Abs. 5, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2, 42q Abs. 1, 124 b der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 b des Gesetzes vom 6. September 2005 (BGBl. I S. 2725),

4. des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 
des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354),

wird verordnet:

Abschnitt I

Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung

§ 1 (Fn 3)
Landesausschuss für Berufsbildung

Die Befugnis zur Festsetzung der Entschädigung und zur Genehmigung der Geschäftsordnung nach 
§ 82 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes wird auf das für Arbeit zuständige 
Ministerium übertragen. Es setzt die Entschädigung im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium fest.

§ 2 
Berufsbildungsausschuss

(1) Nach Landesrecht zuständige Behörde im Sinne des § 77 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes ist 
für die Berufe der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft der Direktor der Landwirtschaftskammer 
als Landesbeauftragter, im Übrigen diejenige Behörde, die die Aufsicht über die zuständige Stelle 
führt; ist die zuständige Stelle eine oberste Landesbehörde, so ist sie zugleich die nach Landesrecht 
zuständige Behörde.

(2) Zuständige Behörde nach § 43 Abs. 2 der Handwerksordnung ist die Bezirksregierung.

§ 3 
Entschädigungen

Zuständige oberste Landesbehörde nach § 40 Abs. 4 Satz 2 und § 77 Abs. 3 Satz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes sowie nach § 34 Abs. 7 Satz 2 der Handwerksordnung ist das Ministerium, 
welches die Aufsicht über die zuständige Stelle führt, bei welcher der Prüfungs- oder 
Berufsbildungsausschuss errichtet wird.
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§ 4 (Fn 5)
Eignungsfeststellung, Untersagung des Einstellens und 

Ausbildens sowie Überwachung
(1) Zuständige Behörde nach §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und 2, 70 Abs. 1 
des Berufsbildungsgesetzes ist

1. im Bereich des öffentlichen Dienstes die Behörde, die die Aufsicht über die zuständige 
Stelle im Sinne von § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes führt; ist die zuständige Stelle 
eine oberste Landesbehörde, so ist sie zugleich die nach Landesrecht zuständige Behörde,

2. in Berufen der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft der Direktor der 
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter,

3. für die der Bergaufsicht unterstehenden Betriebe die Bezirksregierung Arnsberg,

4. im Übrigen die Bezirksregierung, in deren Bezirk die zuständige Stelle ihren Sitz hat.

(2) Zuständige Behörde im Sinne der §§ 22 b Abs. 5, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2, 42 q Abs. 1 der 
Handwerksordnung ist die Bezirksregierung.

(3) Nach § 105 in Verbindung mit den §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und 2, 
70 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes werden die Zuständigkeiten der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde auf die zuständigen Stellen entsprechend § 71 des BBiG übertragen. Für die 
Berufsbildung im Ausbildungsberuf Straßenwärterin und Straßenwärter im öffentlichen Dienst 
werden die Zuständigkeiten der nach Landesrecht zuständigen Behörde nach § 105 in Verbindung 
mit den §§ 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und 2, 70 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes auf den 
Landesbetrieb Straßenbau übertragen.

(4) Gemäß § 124 b in Verbindung mit den §§ 22 b Abs. 5, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2 und 42 q 
Abs. 1 der Handwerksordnung werden die Zuständigkeiten der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf die Handwerkskammern übertragen.

Abschnitt II

Landschaftsverbände als zuständige Stelle

§ 5
Zuständige Stellen für die Durchführung der Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ sind jeweils 
für ihren Bezirk der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Landschaftsverband Rheinland.

Abschnitt IIa (Fn 6)

Landwirtschaftskammer als zuständige Stelle

§ 5a
Für die Ausbildungsberufe der nicht-ländlichen Hauswirtschaft ist die Landwirtschaftskammer 
zuständige Stelle im Sinne des § 71 Absatz 8 Berufsbildungsgesetz.

Abschnitt III

Regelungen für den öffentlichen Dienst

§ 6 (Fn 3)
Zuständige Stellen im öffentlichen Dienst

(1) Im Bereich des öffentlichen Dienstes sind zuständige Stellen für die Berufsbildung im Sinne 
des § 73 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz,

1. in dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter und Verwaltungsfachangestellte

a) der Fachrichtung Kommunalverwaltung in den Fällen 
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der §§ 32, 33, 76 des Berufsbildungsgesetzes die Aufsichtsbehörde, 

der §§ 8, 34 des Berufsbildungsgesetzes die ausbildende Körperschaft,

der §§ 39, 40, 46, 48, 54, 56, 59, 62 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes der Träger 
des jeweiligen Studieninstituts für kommunale Verwaltung,

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes das für Kommunales zuständige 
Ministerium,

b) der Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung in den Fällen

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes das für Inneres zuständige 
Ministerium,

der § 39, 40, 46, 48 des Berufsbildungsgesetzes das Landesprüfungsamt für 
Verwaltungslaufbahnen,

im Übrigen die Ausbildungsbehörde,

2. in dem Ausbildungsberuf Justizfachangestellter und Justizfachangestellte

a) in den Fällen der §§ 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes das Oberlandesgericht 
Hamm,

b) im Übrigen die Oberlandesgerichte,

3. in dem Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellter und 
Sozialversicherungsfachangestellte das für den Bereich Soziales zuständige Ministerium,

4. in dem Ausbildungsberuf Vermessungstechniker und Vermessungstechnikerin

a) in den Fällen der §§ 7, 8, 30 Abs. 6, 32, 33, 34, 46, 56 Abs. 2, 62 Abs. 2 und 4, 
70, 76 des Berufsbildungsgesetzes für ihren jeweiligen Geschäftsbereich

die Bezirksregierungen,

b) in den Fällen der §§ 39, 40 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes für ihren 
jeweiligen Geschäftsbereich

die Bezirksregierungen,

c) in den Fällen der §§ 9, 31, 40 Abs. 4, 47 Abs. 1, 54, 56 Abs.1, 59, 62 Abs. 3, 79 
des Berufsbildungsgesetzes für ihren jeweiligen Geschäftsbereich

das für Inneres zuständige Ministerium,

das für die Flurbereinigung zuständige Ministerium,

d) im Falles des § 77 des Berufsbildungsgesetzes

das für Inneres zuständige Ministerium,

5. in dem Ausbildungsberuf Geomatiker und Geomatikerin

in den Fällen der §§ 7, 8, 30 Abs. 6, 32, 33, 34, 40 Abs. 3, 46, 47 Abs. 2, 56 Abs. 2, 62 Abs. 
2 und 4, 70, 76 des Berufsbildungsgesetzes

die Bezirksregierungen,

im Übrigen das für Inneres zuständige Ministerium,

6. in dem Ausbildungsberuf Straßenwärter und Straßenwärterin 

der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen,
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7. in dem Ausbildungsberuf Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik

die Industrie und Handelskammern Nordrhein-Westfalen,

8. in dem Ausbildungsberuf Fachangestellter und Fachangestellte für Bäderbetriebe

die Bezirksregierung Düsseldorf,

9. in dem Ausbildungsberuf Fachangestellter und Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste

die Bezirksregierung Köln,

10. in dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter und Verwaltungsfachangestellte 
- Fachrichtung Handwerksorganisation und Industrie- und Handelskammern - 

a) in den Fällen der §§ 32, 33 und 76 des Berufsbildungsgesetzes bei 
Kreishandwerkerschaften und Handwerksinnungen die aufsichtsführende 
Handwerkskammer, bei Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern 
die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Handwerkskammer oder Industrie- und 
Handelskammer ihren Sitz hat,

b) im Übrigen die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern,

11. in dem Ausbildungsberuf Wasserbauer und Wasserbauerin 

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz,

12. in dem Ausbildungsberuf Fachkraft für Wasserwirtschaft

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz,

13. in der Berufsausbildung in den umwelttechnischen Berufen

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz,

14. in dem Ausbildungsberuf Kaufmann und Kauffrau für Büromanagement

a) im kommunalen Bereich einschließlich der Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts in kommunaler Trägerschaft in den Fällen

der §§ 32, 33, 76 des Berufsbildungsgesetzes die Aufsichtsbehörde,

der §§ 8, 34 des Berufsbildungsgesetzes die ausbildende Körperschaft,

der §§ 39, 40, 46, 48, 54, 56, 59, 62 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes der Träger 
des jeweiligen Studieninstituts für kommunale Verwaltung,

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes das für Kommunales zuständige 
Ministerium,

b) im Bereich der Landesverwaltung einschließlich der Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts in den Fällen

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes das für Inneres zuständige 
Ministerium,

der §§ 39 Absatz 1, 40, 46, 48 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes das 
Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen,

im Übrigen die Ausbildungsbehörde,
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c) im Bereich der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger einschließlich ihrer 
Medizinischen Dienste sowie die landesunmittelbaren Kassenärztlichen und 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen

die Industrie- und Handelskammern jeweils für ihren Bezirk,

d) im Bereich der berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(Kammern) sowie der Kreishandwerkerschaften und Handwerksinnungen die 
Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern für ihren jeweiligen 
Bezirk,

e) im Bereich der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen und 
Studierendenwerke im Land Nordrhein-Westfalen die Industrie- und 
Handelskammern jeweils für ihren Bezirk; das Landesprüfungsamt für 
Verwaltungslaufbahnen ist zuständig, falls es durch eine diesem gegenüber bis zum 
31. Juli 2016 schriftlich abgegebene Wahlerklärung der Hochschule oder des 
Studierendenwerkes als zuständige Stelle gewählt worden ist. Die Hochschulen und 
Studierendenwerke sind künftig an diese Wahl gebunden. Soweit nach dieser 
Vorschrift bei laufenden Ausbildungsverhältnissen die Zuständigkeit auf die 
Industrie- und Handelskammer übergegangen ist, behalten bereits abgelegte Teile 
der Abschlussprüfung ihre Gültigkeit. Die Bewertung der Prüfungsleistung ist durch 
die Industrie- und Handelskammer zu übernehmen.

15. für die berufliche Fortbildung der Angestellten und Arbeiter und Arbeiterinnen des 
Kampfmittelräumdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen

das für Inneres zuständige Ministerium,

16. für die berufliche Fortbildung der

a) Angestellten mit mindestens fünfjähriger Tätigkeit im Schreib- oder 
Verwaltungsdienst des Landes,

b) Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung allgemeine und innere Verwaltung 
und entsprechend ausgebildeter Angestellten des Landes mit mindestens dreijähriger 
einschlägiger Berufspraxis nach der Abschlussprüfung in der öffentlichen 
Verwaltung oder sonstigen Angestellten mit mindestens sechsjähriger einschlägiger 
Berufspraxis in der öffentlichen Verwaltung in Tätigkeiten, die dem Berufsbild des 
Verwaltungsfachangestellten entsprechen,

c) lebensälteren Angestellten im Wege einer prüfungserleichterten Fortbildung zur 
Verwaltungsfachwirtin und zum Verwaltungsfachwirt

in den Fällen

der §§ 54, 79 des Berufsbildungsgesetzes das für Inneres zuständige Ministerium,

des § 40 des Berufsbildungsgesetzes das Landesprüfungsamt für 
Verwaltungslaufbahnen.

(2) Absatz 1 gilt auch für Ausbildungsberufe, in denen im Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach 
Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird.

§ 7 (Fn 4)
Sonstige zuständige Stellen im öffentlichen Dienst

Für andere als die in § 6 dieser Verordnung genannten Ausbildungsberufe sind zuständige Stellen 
im Sinne der §§ 73, 74 des Berufsbildungsgesetzes in den Fällen der §§ 32, 33 und 76 des 
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Berufsbildungsgesetzes sowie der §§ 24, 41 a der Handwerksordnung die Stellen, die aufgrund des 
§71 Absatz 1 bis 7 des Berufsbildungsgesetzes zuständig sind.

§ 8 (Fn 3)
Zuständige Stellen im öffentlichen Dienst nach 

der Ausbilder-Eignungsverordnung
Zuständige Stellen im Sinne der Ausbilder-Eignungsverordnung vom 16. Februar 1999 (BGBl. I S. 
157), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Mai 2003 (BGBl. I S. 783), sind für den Bereich 
des öffentlichen Dienstes

1. für Ausbildungsberufe im Geschäftsbereich 

des für Inneres zuständigen Ministeriums,

des für Finanzen zuständigen Ministeriums,

des für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums,

des für Schule und Bildung zuständigen Ministeriums, 

des für Kultur und Wissenschaft zuständigen Ministeriums, 

des für Kommunales zuständigen Ministeriums,

des für Gesundheit und Pflege zuständigen Ministeriums,

des für Arbeit und Soziales zuständigen Ministeriums,

sowie für Ausbildungsberufe

im kommunalen Bereich,

bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,

bei den Wasser- und Bodenverbänden

a) nach § 4 Absatz 5 und § 6 Absatz 3 und 4 der Verordnung die Träger der 
jeweiligen Studieninstitute für kommunale Verwaltung,

b) nach § 6 Absatz 4 der Verordnung bei Landesbediensteten

die personalführende Stelle,

im Übrigen die ausbildende Körperschaft,

c) nach § 6 Absatz 3 der Verordnung bei Landesbediensteten 

die dienstaufsichtführende Behörde,

im Übrigen die Aufsichtsbehörde,

2.

a) für Ausbildungsberufe im Bereich der Handwerksorganisation 

die Handwerkskammern,

b) für Ausbildungsberufe bei den öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten und 
deren Verbänden, bei den Sparkassen sowie den Sparkassen und Giroverbänden 
sowie bei den Industrie- und Handelskammern 

die Industrie- und Handelskammer,

3. für den Ausbildungsberuf Justizfachangestellter und Justizfachangestellter
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die Oberlandesgerichte,

4. für den Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellter und 
Sozialversicherungsfachangestellte

das für den Bereich Soziales zuständige Ministerium.

Abschnitt IV (Fn 9)
Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

§ 9 (Fn 4)
Landschaftsverbände als zuständige Stelle

Zuständige Stellen im Sinne des § 8 Absatz 4 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz für die 
Berufsqualifikation „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ sind jeweils für ihren 
Bezirk der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Landschaftsverband Rheinland.

§ 9a
Landwirtschaftskammer als zuständige Stelle

Zuständige Stelle im Sinne des § 8 Absatz 2 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz für 
Berufsqualifikationen der Ausbildungsberufe der nicht-ländlichen Hauswirtschaft ist die 
Landwirtschaftskammer.

§ 10 (Fn 3)
Zuständige Stellen im öffentlichen Dienst

(1) Im Bereich des öffentlichen Dienstes sind zuständige Stellen im Sinne des § 8 Absatz 4 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

1. für die Berufsqualifikation Verwaltungsfachangestellter und Verwaltungsfachangestellte

a) der Fachrichtung Kommunalverwaltung der Träger des jeweiligen Studieninstituts für 
kommunale Verwaltung,

b) der Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung das Landesprüfungsamt für 
Verwaltungslaufbahnen,

2. für die Berufsqualifikation Justizfachangestellter und Justizfachangestellte ein vom für Justiz 
zuständigen Ressort zu bestimmendes Oberlandesgericht,

3. für die Berufsqualifikation Sozialversicherungsfachangestellter und 
Sozialversicherungsfachangestellte bei den landesunmittelbaren Sozialversicherungsträgern das für 
den Bereich Soziales zuständige Ministerium,

4. für die Berufsqualifikation Vermessungstechniker und Vermessungstechnikerin für ihren 
jeweiligen Geschäftsbereich die Bezirksregierungen,

5. für die Berufsqualifikation Geomatiker und Geomatikerin für ihren jeweiligen Geschäftsbereich 
die Bezirksregierungen,

6. für die Berufsqualifikation Straßenwärter und Straßenwärterin der Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen,

7. für die Berufsqualifikation Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik die Industrie- und 
Handelskammer Nordrhein-Westfalen,

8. für die Berufsqualifikation Fachangestellter und Fachangestellte für Bäderbetriebe die 
Bezirksregierung Düsseldorf,

9. für die Berufsqualifikation Fachangestellter und Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste die Bezirksregierung Köln,
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10. für die Berufsqualifikation Verwaltungsfachangestellter und Verwaltungsfachangestellte

a) für die Fachrichtung Handwerksorganisation die Handwerkskammern jeweils für ihren Bezirk

b) für die Fachrichtung Industrie- und Handelskammern die Industrie- und Handelskammern 
jeweils für ihren Bezirk,

11. für die Berufsqualifikation Wasserbauer und Wasserbauerin das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz,

12. für die Berufsqualifikation Fachkraft für Wasserwirtschaft das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz,

13. für die Berufsqualifikation der umwelttechnischen Berufe das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz,

14. für die Berufsqualifikation Kaufmann und Kauffrau für Büromanagement

a) im kommunalen Bereich einschließlich der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts in kommunaler Trägerschaft der Träger des jeweiligen Studieninstituts für 
kommunale Verwaltung,

b) im Bereich der Landesverwaltung einschließlich der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen,

c) im Bereich der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger einschließlich ihrer 
Medizinischen Dienste sowie die landesunmittelbaren Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen die Industrie- und Handelskammern jeweils für ihren Bezirk,

d) im Bereich der berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der 
Kreishandwerkerschaften und Handwerksinnungen die Industrie- und Handelskammern und 
Handwerkskammern für ihren jeweiligen Bezirk,

e) im Bereich der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen und Studierendenwerke im Land 
Nordrhein-Westfalen die Industrie- und Handelskammern jeweils für ihren Bezirk. Das 
Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen ist zuständig, falls es durch eine diesem gegenüber 
bis zum 31. Juli 2016 schriftlich abgegebene Wahlerklärung der Hochschule oder des 
Studierendenwerkes als zuständige Stelle gewählt worden ist. Die Hochschulen und 
Studierendenwerke sind künftig an diese Wahl gebunden.

15. für die Berufsqualifikation Angestellter und Arbeiter und Arbeiterinnen des 
Kampfmittelräumdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen das für Inneres zuständige Ministerium.

(2) Absatz 1 gilt auch für Berufsqualifikationen aus Ausbildungsberufen, in denen im Bereich der 
Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder außerhalb des 
öffentlichen Dienstes nach Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird.

Abschnitt V (Fn 10)

Ordnungswidrigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz

§ 11 (Fn 5) (Fn 10)
Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 102 des 
Berufsbildungsgesetzes wird für die der Bergaufsicht unterstehenden Betriebe der Bezirksregierung 
Arnsberg, im Übrigen den Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen Städte und den 
Kreisordnungsbehörden übertragen.

Abschnitt VI (Fn 10)

Übergangs- und Schlussbestimmungen
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§ 12 (Fn 10)
Übergangsregelung

Anträge und Verfahren nach den §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und 2, 70 
Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes und nach den §§ 22 b Abs. 5, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2, 42 q 
Abs. 1 der Handwerksordnung, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht entschieden sind 
und deren Zuständigkeit mit dieser Verordnung von der zuständigen Behörde auf die zuständige 
Stelle übergehen würden, bleiben bis zu ihrer Entscheidung in der Zuständigkeit der zuständigen 
Behörde.

§ 13 (Fn 8)
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz 
vom 23. Juni 1970 (GV. NRW. S. 515), zuletzt geändert durch Artikel 182 des Zweiten 
Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), und die Zweite Berufsbildungs-
Zuständigkeitsverordnung vom 3. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 553), zuletzt geändert durch die 
7. Änderungsverordnung vom 27. September 2005 (GV. NRW. S. 821), außer Kraft.

(3) Für bis einschließlich zum 20. November 2018 eingestellte Auszubildende richtet sich die 
Bestimmung der zuständigen Stelle nach der bis einschließlich zum 20. November 2018 geltenden 
Fassung dieser Verordnung.

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Fußnoten : 

Fn 1 GV. NRW. S. 446, in Kraft getreten am 19. Oktober 2006; geändert durch Artikel 22 
des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572), in Kraft getreten am 7. 
Dezember 2007; Artikel 22 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur 
vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 482), in Kraft getreten am 1. Januar 2008; Artikel 5 
des Gesetzes zur Auflösung des Landesversicherungsamtes v. 20.11.2007 (GV. 
NRW. S. 588), in Kraft getreten am 1. Januar 2008; VO vom 31. August 2010 (GV. 
NRW. S. 513), in Kraft getreten am 30. September 2010; VO vom 11. September 
2012 (GV. NRW. S. 426), in Kraft getreten am 29. September 2012; VO vom 4. Juli 
2014 (GV. NRW. S. 400), in Kraft getreten am 1. August 2014; Verordnung vom 31. 
Mai 2016 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 18. Juni 2016; Verordnung vom 
6. November 2018 (GV. NRW. S. 588), in Kraft getreten am 21. November 2018.

Fn 2 SGV. NRW. 2005.
Fn 3 § 1, § 6, § 8 und § 10 zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. November 2018 

(GV. NRW. S. 588), in Kraft getreten am 21. November 2018.
Fn 4 § 7 und § 9 geändert durch Verordnung vom 6. November 2018 (GV. NRW. S. 588), 

in Kraft getreten am 21. November 2018.
Fn 5
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§ 4 und § 9 (alt) geändert durch VO vom 31. August 2010 (GV. NRW. S. 513), in 
Kraft getreten am 30. September 2010.

Fn 6 Abschnitt IIa mit § 5a neu eingefügt durch VO vom 31. August 2010 (GV. NRW. S. 
513), in Kraft getreten am 30. September 2010.

Fn 7 Überschrift geändert durch VO vom 11. September 2012 (GV. NRW. S. 426), in 
Kraft getreten am 29. September 2012.

Fn 8 § 11 (alt) umbenannt in § 13 und dabei erneut geändert durch VO vom 11. September 
2012 (GV. NRW. S. 426), in Kraft getreten am 29. September 2012; zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 6. November 2018 (GV. NRW. S. 588), in Kraft getreten am 
21. November 2018.

Fn 9 Abschnitt IV mit §§ 9, 9a und 10 neu eingefügt durch VO vom 11. September 2012 
(GV. NRW. S. 426), in Kraft getreten am 29. September 2012.

Fn 10 Abschnitt IV (alt) mit § 9 (alt) umbenannt in Abschnitt V (neu) mit § 11 (neu) und 
Abschnitt V (alt) mit § 10 (alt) umbenannt in Abschnitt VI (neu) mit § 12 (neu) durch 
VO vom 11. September 2012 (GV. NRW. S. 426), in Kraft getreten am 29. 
September 2012.
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